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iperfonen:
2>n ben 93aï)rtt)ôfert urtb Stationen ber Sdftoei*

3erifd)en 23unbesbat)nen fotoie ber prioaten
Sransportanftatten roerben ausgegeben:
1. 23iIIette einfacher gatjrt jur normalen Saie.

(Süttigfeitsb auer bis ju 200 km 1 Sag, oon
201 unb mel)r km 2 Sage.

2. 23illette ßur §in= unb 9tüdfat)rt mit einer
©rmäßigung oon 20 %, 10 Sage gültig.

3. gefte Jtunbreifebillette, mit einer ©rmäßt*
gung oon 10 % oon roeniger aïs 300 km unb
20 % oon 300 km unb mel)r. ©ültigteit für
erftere 10 Sage, für leßtere 45 Sage.

4. 3u|ammen|teilbare 23iIIette für iRunbreifen
unb §in= unb tlîûcffaljrten, non minbeftens
300km. ©rmäßigung 20 %. ©ültigteit45 Sage.

5. ©eneralabonnemente für 8,15 Sage, 1 SOlonat
bis 12 SCRonate.

6. 21bo intentente 3um 23e3uge oon 23illetten 3ur
halben Saie für 3 ober 12 SOÎonate.

7. Strectenabonnemente für:
20 einfad) e gaßrten in brei ÏRonaten;
10 91etourfaI)rten in brei, oier ober fed)s

SJlonaten ;

10 iRetourfal)rten in einem fflîonat;
eine unbefdjräntte 21n3al)I gaßrten in einem

ÏTlonat ;

taglicl) 3toei einfache gal)rten ober eine SRetour*

fafjrt in einem tOîonat;
eine unbefdjräntte îtnjaf)! galjrten in einem

iOionat für Sdjüler;
eine unbefcßräntte 2tn3at)I f5raf)rteri an einem

ober an 3toei beftimmten Sagen in ber
SBoctje für Sd)üler;

eine fRetourfatjrt an jebem 2Berttag eines
ftaleribermonats für Arbeiter;

3toei 9tetourfat)rten an jebem ÏBerîtag eines
Jtalenbermonats für Arbeiter;

fyerienabonnemente 3um 23e3uge eines Ijalben
23iIIettes nad) bem gerienort, foroie oon
fünf Ijalben 23iIIetten für 2tusflüge. 10 Sage
gültig i).

i) Sie Verausgabe ber jjerienabonnemente toirb
für jebes 3af)r neu befdjloffen.

IReifegepäd:

Sie Saie für bas 9teifegepäd toirb nad)
©eroidjt unb ©ntfernung berechnet, 3. 23. toftet
ein ©epädftüd oon 14 kg bis 100 km ©ntfernung
gr. 1.35.

©üter:
1. Sas Saljneiprefjgut ift bie fdjnellfte

Sransportart. ©ipreßgut tann auf allen große*
ren Stationen faft 3U jeber Sages* unb 91ad)t=

3eit aufgegeben roerben. Sie îtufgabe tann
bis tur3 oor 2Ibgang ber betreffenben 3üge
erfolgen, ©ipreßgutfenbungen tonnen nad)
einer großen 2Vt3at)l oon Stationen „franto
Somi3iI" aufgegeben roerben, unter ©inbe3ug
ber ®ebül)rert bes Sransportes bis ins §aus.

2. Sas ©ilgut toirb in ber iRegel mit 93erfonen*
unb ©ilgüter3ügen beförbert. Sie ©üter er*

reidjen fomit ißrett 23efiimmungsort innert
tür3efter grift. 211s ©ilgut tonnen Stüd*
güter unb 2BagenIabungstransporte 0 erfrad) tet

roerben. Sie Aufgabe erfolgt mit ©ilgut*
fradftbrief. Sie ©ilguttarife finb etroa 50%
teurer als bie normalen gradjtguttarife.

3. Sas fÇradjtgut ift bie billigfte Seförbe*
rungsart. gür eine große 21rt3al)I ©üter, toie

3. 23. für fianbes* unb iRoßprobutte, befteßen
2tusnal)metarife mit ftart ermäßigten Saren.
Um ben 23at)noerroaItungen regelmäßige
Sransporte, bie fonft auf ber fianbftraße be*

förbert toürben, 3U erhalten, roerben mit ben

2ierfrad)tern befonbere gradjtabtommen ge=

troffen. ÎRan roettbe fid) an bie 23aßnoertoaI=
tungen.

4. Ser ©ifenbal)n=(5ranto*Somi3iI*Sienft
(abgetür3t: ©jfrS) erftredt fid) auf ©ipreßgut»,
©ilgut* unb 2frad)tgut=Senbungen. Sie £iefe=

rung ber ©üter erfolgt franto ins §aus ber

©mpfänger, toobei bie ©ebüßren für bie

fiieferung ins §aus fdjon bei ber 21ufgabe
ber Senbung 00m 9tbfenber be3aßlt roerben.
Ser ©gS=Sienft 3eidjnet fid) befonbers buret)

rafeße unb 3uoerIäffige fiieferung bes ©utes
ins §aus bes ©mpfängers aus.

Personen:

In den Bahnhöfen und Stationen der Schwei-
zerischen Bundesbahnen sowie der privaten
Transportanstalten werden ausgegeben:
1. Billette einfacher Fahrt zur normalen Tare.

Gültigkeitsdauer bis zu 200 lein 1 Tag, von
201 und mehr km 2 Tage.

2. Billette zur Hin- und Rückfahrt mit einer
Ermäßigung von 20^,, 10 Tage gültig.

3. Feste Rundreisebillette, mit einer Ermäßi-
gung von 10 von weniger als 300 km und
20 °X> von 300 km und mehr. Gültigkeit für
erstere 10 Tage, für letztere 45 Tage.

4. Zusammenstellbare Billette für Rundreisen
und Hin- und Rückfahrten, von mindestens
300km. Ermäßigung 20 Gültigkeit45 Tage.

5. Generalabonnemente für 8,15 Tage, 1 Monat
bis 12 Monate.

6. Abonnemente zum Bezüge von Billetten zur
halben Tare für 3 oder 12 Monate.

7. Streckenabonnemente für:
20 einfache Fahrten in drei Monaten;
10 Retoursahrten in drei, vier oder sechs

Monaten;
10 Retourfahrten in einem Monat;
eine unbeschränkte Anzahl Fahrten in einem

Monat;
täglich zwei einfache Fahrten oder eine Retour-

fahrt in einem Monat;
eine unbeschränkte Anzahl Fahrten in einem

Monat für Schüler;
eine unbeschränkte Anzahl Fahrten an einem

oder an zwei bestimmten Tagen in der
Woche für Schüler;

eine Retourfahrt an jedem Werktag eines
Kalendermonats für Arbeiter;

zwei Retourfahrten an jedem Werktag eines
Kalendermonats für Arbeiter;

Ferienabonnemente zum Bezüge eines halben
Billettes nach dem Ferienort, sowie von
fünf halben Billetten für Ausflüge. 10 Tage
gültig i).

0 Die Herausgabe der Ferienabonnemente wird
für jedes Jahr neu beschlossen.

Reisegepäck:

Die Tare für das Reisegepäck wird nach
Gewicht und Entfernung berechnet, z. B. kostet
ein Gepäckstück von 14 KZ bis 100 km Entfernung
Fr. 1.35.

Güter:
1. Das Bahnerpreßgut ist die schnellste

Transportart. Expreßgut kann auf allen größe-
ren Stationen fast zu jeder Tages- und Nacht-
zeit aufgegeben werden. Die Aufgabe kann
bis kurz vor Abgang der betreffenden Züge
erfolgen. Erpreßgutsendungen können nach
einer großen Anzahl von Stationen „franko
Domizil" aufgegeben werden, unter Einbezug
der Gebühren des Transportes bis ins Haus.

2. Das Eilgut wird in der Regel mit Personen-
und Eilgüterzügen befördert. Die Güter er-
reichen somit ihren Bestimmungsort innert
kürzester Frist. Als Eilgut können Stück-
güter und Wagenladungstransporte verfrachtet
werden. Die Aufgabe erfolgt mit Eilgut-
frachtbrief. Die Eilguttarife sind etwa 50 hh
teurer als die normalen Frachtguttarife.

3. Das Frachtgut ist die billigste Beförde-
rungsart. Für eine große Anzahl Güter, wie
z. B. für Landes- und Rohprodukte, bestehen
Ausnahmetarife mit stark ermäßigten Taren.
Um den Bahnverwaltungen regelmäßige
Transporte, die sonst auf der Landstraße be-

fördert würden, zu erhalten, werden mit den

Verfrachtern besondere Frachtabkommen ge-
troffen. Man wende sich an die Bahnverwal-
tungen.

4. Der Eisenbahn-Franko-Domizil-Dienst
(abgekürzt: EFD) erstreckt sich auf Expreßgut-,
Eilgut- und Frachtgut-Sendungen. Die Liefe-
rung der Güter erfolgt franko ins Haus der

Empfänger, wobei die Gebühren für die

Lieferung ins Haus schon bei der Aufgabe
der Sendung vom Absender bezahlt werden.
Der EFD-Dienst zeichnet sich besonders durch

rasche und zuverlässige Lieferung des Gutes
ins Haus des Empfängers aus.


	Eisenbahnverkehr

